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Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zur „Teilfortschreibung Erneuerbare 
Energien" zum Regionalplan Leipzig-Westsachsen

Sehr geehrter Herr Graichen,

wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung 
zur „Teilfortschreibung Erneuerbare Energien" zum Regionalplan Leipzig-Westsachsen, wo­
rüber Sie uns mit Schreiben vom 05. Mai 2025 informierten.
Wir freuen uns, dass mit den Vorranggebieten Windenergienutzung Nr. 16a und 16b von 
der Stadt Markkleeberg gewünschte Flächen für die vorrangige Nutzung der Windenergie 
im Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplans ausgewiesen wurden. Darüber hinaus 
haben wir folgende Fragen und Hinweise zu den Inhalten des Entwurfs:

1. Bei den Festlegungskriterien für die Vorranggebiete Windenergienutzung werden unter 
F20 (S. 11 des Textteils des Entwurfs) zwei Gebietsklassen für sogenannte Lebensräume 
mit überregionaler oder regionaler Bedeutung für kollisionsgefährdete oder störungs­
empfindliche geschützte Arten unterschieden - zum einen Gebiete mit herausragender 
artenschutzrechtlicher Bedeutung (Klasse I) und zum anderen Gebiete mit hoher arten­
schutzrechtlicher Bedeutung (Klasse II). Auf der dazugehörigen Karte 2 (Bereiche des 
besonderen Landschafts- und Artenschutzes) werden jedoch generell nur Lebensräume 
mit überregionaler oder regionaler Bedeutung für kollisionsgefährdete oder störungs­
empfindliche geschützte Arten dargestellt, ohne dass hierbei zwischen den zwei vorge­
nannten Gebietsklassen unterschieden wird. Daher stellt sich die Frage, ob mit der zeich­
nerischen Darstellung nur eine der beiden Gebietsklassen berücksichtigt wurde oder 
beide. Sollte nur eine berücksichtigt worden sein, stellt sich wiederum die Frage welche 
und sollten beide berücksichtigt worden sein, stellt sich die Frage, ob es nicht erforder­
lich ist, die genaue Abgrenzung zwischen den beiden Gebietsklassen nachvollziehen zu 
können. In jedem Fall ist eine Erläuterung wünschenswert, da an dieser Stelle die textli­
chen Erläuterungen detaillierter als die zeichnerischen Darstellungen erscheinen.
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2. Zu den Gebieten, in welchen gemäß Ziel 5.1.4.3 die Errichtung von Photovoltaik-Freiflä- 
chenanlagen unzulässig ist, möchten wir folgenden Hinweis aus unserer Stellungnahme 
zur frühzeitigen Beteiligung (Schreiben vom 26.10.2023) gern wiederholen:
Es sollte abgewogen werden, ob in den Vorranggebieten Braunkohlenabbau, den Vor­
ranggebieten für den Rohstoffabbau und an den Vorsorgestandorten für Industrie und 
Gewerbe nicht ein zeitlich befristeter Betrieb von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zuge­
lassen werden kann. Dies könnte so lang ermöglicht werden, bis die gemäß der Vor­
ranggebietsausweisung tatsächlich beabsichtigte Nutzung aufgenommen werden soll. 
Die vorranggebietstypische Nutzung hätte somit noch immer Vorrang vor der Nutzung 
der solaren Strahlungsenergie, aber bis zur Aufnahme der vorrangigen Nutzung könnte 
das Flächenpotenzial für die Energiegewinnung genutzt werden.

3. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zu den Eckpunkten der Teilfortschreibung des 
Regionalplans wurde darum gebeten, Hinweise und Anregungen zu geben, inwiefern re­
gionalplanerischer Handlungsbedarf zur Steuerung von Floating-PV-Anlagen besteht. 
Zum Thema der Floating-PV-Anlagen finden sich nun keinerlei Ausführungen im Entwurf 
der Teilfortschreibung des Regionalplans. Wir hatten in unserer Stellungnahme vom 
26.10.2023 Hinweise gegeben, in welchen Gebieten die Nutzung von Floating-PV-Anla- 
gen ausgeschlossen werden sollte. Welche Gründe gibt es, dass diesbezüglich offenbar 
kein regionalplanerischer Handlungsbedarf zur Steuerung gesehen wird?
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